
Satzung der Weltladen Pankow eG, Neufassung vom 23.04.2015  
 

§ 1 Name, Sitz, Gegenstand 
(1) Die Genossenschaft heißt Weltladen Pankow eG. 
Sitz ist Berlin. 
(2) Die Genossenschaft befasst sich mit dem Vertrieb 
von Produkten aus fairem Handel sowie aus regiona-
ler, ökologischer und sozialer Produktion. Ebenso 
verfolgt die Genossenschaft Ziele im Bereich der 
Bildungs- und Informationsarbeit in diesem Zusam-
menhang. 
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.  
(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unter-
nehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errich-
ten. Beteiligungen sind nur zulässig, wenn dies der 
Förderung der Mitglieder dient und die Beteiligungen 
eine untergeordnete Hilfs- oder Nebentätigkeit der 
Genossenschaft darstellen. 
 
§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, 
Nachschüsse, Rückvergütung, Verjährung 
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 100,00 €. Er ist sofort 
in voller Höhe einzuzahlen.  
(2) Sacheinlagen sind als Einzahlung auf den ersten 
Geschäftsanteil eines Mitglieds zugelassen. 
(3) Die Mitglieder können bis zu 100 Geschäftsanteile 
übernehmen. 
(4) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% 
des Jahresüberschusses zuzuführen, bis mindestens 
100% der Summe der Geschäftsanteile erreicht sind.  
(5) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichtet.  
(6) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom Vor-
stand beschlossene Rückvergütung. 
(7) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, Rück-
vergütungen und Auseinandersetzungsguthaben 
verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die Beträge 
werden den Rücklagen zugeführt. 
 
§ 3 Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare 
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder in Textform 
einberufen. Die Einladung muss mindestens zwei 
Wochen vor der Generalversammlung in Textform 
erfolgen. Ergänzungen und Änderungen der Tages-
ordnung müssen den Mitgliedern mindestens eine 
Woche vor der Generalversammlung bekanntge-
macht werden. Die Benachrichtigungen gelten als 
rechtzeitig zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor 
Beginn der Frist abgesendet worden sind. 
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung ist unabhängig von der Zahl der Teilneh-
menden beschlussfähig. 
(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(4) Die Generalversammlung bestimmt die Versamm-
lungsleitung auf Vorschlag des Aufsichtsrates.  
(5) Die Generalversammlung beschließt eine Ge-
schäftsordnung. Darin kann eine virtuelle Mitglieder-
versammlung zur Vorbereitung der Generalversamm-
lung vorgesehen werden. 
(6) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des 
Aufsichtsrates. Sie bestimmt ihre Anzahl und formale 
Amtsdauer. Die tatsächliche Amtszeit dauert immer 
bis zur ordentlichen Generalversammlung, die in dem 
Jahr stattfindet, in dem die formale Amtsdauer endet. 
(7) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert. 
 

§ 4 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit-
gliedern. Er wird vom Aufsichtsrat bestellt und abbe-
rufen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Amtsdauer. Die 
Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten. 
(2) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch 
und auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen, 
wenn kein Vorstandsmitglied diesem Weg der Be-
schlussfassung widerspricht. 
(3) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden 
vom Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der Ge-
neralversammlung abgeschlossen. 
(4) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener 
Verantwortung.  
Er bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates für die 
Aufstellung des Wirtschaftsplans, für außerplanmäßi-
ge Geschäfte, deren Wert 5000,00 € übersteigt - bei 
wiederkehrenden Leistungen berechnet für die Frist 
bis zur möglichen Vertragsbeendigung - sowie für 
Geschäftsordnungsbeschlüsse. Die Zustimmung 
kann für gleichartige Geschäfte generell erteilt wer-
den. 
 
§ 5 Aufsichtsrat 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Er wird einzeln vertreten vom Vorsitzen-
den oder von dessen Stellvertretern/innen. 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfas-
sung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich und 
auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen, wenn 
kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung 
widerspricht. 
(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der Ge-
nossenschaft, berät den Vorstand und berichtet der 
Generalversammlung.  
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, 
Auseinandersetzung 
(1) Die Mitgliedschaft und einzelne Anteile können 
mit einer Frist von 24 Monaten zum Ende des Ge-
schäftsjahres gekündigt werden. 
(2) Mitglieder, die die Genossenschaft schädigen, 
können ausgeschlossen werden. 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossen-
schaft ihre Anschrift und ihre E-mail Adresse mitzutei-
len. Mitglieder, die nicht erreichbar sind, können nach 
24 Monaten ausgeschlossen werden. 
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen den Ausschlussbeschluss kann binnen sechs 
Wochen nach Absendung beim Aufsichtsrat Wider-
spruch eingelegt werden (Ausschlussfrist). Erst nach 
der Entscheidung  des Aufsichtsrates kann der Aus-
schluss gerichtlich angefochten werden. Über Aus-
schlüsse von Mitgliedern des Vorstands oder des 
Aufsichtsrates entscheidet die Generalversammlung. 
(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden 
Verlustvorträge anteilig abgezogen. 
 
§ 7 Bekanntmachungen  
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung vorge-
schrieben ist, erfolgen unter der Firma der Genos-
senschaft in „die tageszeitung“, Berlin.

 




